
am Tatort stattfinden zu lassen. Ferner ist auf die 
anerkennenswerten und erfolgreichen Versuche einiger 
Amtsrichter hinzuweisen, die zusammen mit dem Land
rat oder dem Kreisratsvorsitzenden oder dem Vertreter 
der VdgB oder am besten mit allen dreien auf Bauern
versammlungen über die Notwendigkeit des Anbau- 
und Ablieferungsplanes gesprochen und vorbeugend 
die Bevölkerung beraten haben, anstatt abzuwarten, 
bis sie dieselben bestrafen mußten. Ebenso kann ich 
mir vorstellen, daß der Staatsanwalt in der Betriebs
versammlung eines in seinem Amtsbereich liegenden 
volkseigenen Betriebes über den Wert des Volkseigen
tums, über die Auswirkungen von Wirtschaftsdelikten 
und über die Bedeutung der Planerfüllung spricht und 
auf die strafrechtlichen Folgen hinweist, die sich not
wendigerweise aus Verfehlungen gegen Plan und Volks
eigentum ergeben müssen. Ich sehe auch keinen Grund, 
der dagegen spräche, daß der Amtsrichter und der 
Staatsanwalt in ihrem Amtsbereich über ihre Tätig
keit genau so öffentlich Bericht erstatten, wie es die 
Landräte, Bürgermeister und Oberbürgermeister in der 
Ostzone schon seit 1 Yi Jahren in regelmäßigen Ab
ständen zu tun pflegen. Verwaltung und Justiz sind 
in einer realen Demokratie keine Geheiminstitute. 
Beide haben dem Volke zu dienen, und beide unter
stehen der Kontrolle des Volkes, ausgeübt durch die 
Vertretungskörperschaften, die das Volk gewählt hat. 
Auch der Amtsrichter und der Staatsanwalt sollten 
deshalb der Bevölkerung ihres Bezirks regelmäßig 
öffentlich Bericht erstatten und den Bürgern an Hand 
von besonderen Fällen von Wirtschaftsvergehen und 
politischen Straftaten die Grundsätze unseres neuen 
Rechts nahebringen. Dann werden der Richter und 
der Staatsanwalt für das Volk nicht mehr die 
Klassengegner sein, die es fürchtet und haßt, sondern 
sie werden zum Volksrichter und Volksanwalt wer
den, die die Lebensinteressen des werktätigen Volkes 
schützen. Mit solchen neuen demokratischen Arbeits
methoden, die mit Fantasie und Kühnheit zu ent
wickeln ich als eine vordringliche Aufgabe der näch
sten Zeit ansehe, wird es gelingen, die beiden großen 
Fehlerquellen des deutschen Rechts entgültig zu ver
stopfen, nämlich die Rechtsfremdheit des Volkes und 
die Volksfremdheit des Richters. Wenn wir so arbeiten, 
dann wird durch die erfolgreich in Angriff genommene 
demokratische Neugestaltung der Justiz in Deutsch
land das Recht zum ersten Male zur Waffe des Volkes, 
zum Schutz seiner demokratischen und fortschritt
lichen Aufbauarbeit gegen die Feinde der Demokratie 
und des Aufbaus werden. Dann wird die Kluft zwi
schen Volk und Justiz immer mehr überbrückt werden 
und das Volk wird Vertrauen zu einer Justiz Anden, 
durch deren Urteile es seine wirtschaftlichen Inter
essen und seine politischen Bestrebungen gewahrt sieht.

Zusammenfassend können wir gerade im Hinblick 
auf die bedauernswerte Entwicklung des Rechts in 
den Westzonen unseres Landes feststellen, daß im 
Zuge des großen und umfassenden sozial-ökonomischen 
Reformwerkes in der Ostzone die Justiz zwar aus 
verständlichen Gründen später mit der demokratischen 
Erneuerung begonnen, trotzdem aber schon bedeut
sames Terrain gewonnen hat. Wir können auch 
sagen, daß trotz der Schwierigkeit der Probleme das 
Volk sich den Fragen der Justizreform gegenüber 
immer aufgeschlossener zeigt und beginnt, die Neu
gestaltung des Rechts zu seiner eigenen Sache zu 
machen. Diese gerade begonnene, aber sehr zu be
grüßende Entwicklung der Bindung des Volkes an 
die Gestaltung eines neuen Rechts durch die Parteien, 
durch die Massenorganisationen und durch die Justiz 
selbst mit allen Kräften voranzutreiben, das ist die 
große Aufgabe, die wir nach der Grundsteinlegung 
für den Aufbau einer demokratischen Justiz in der 
Ostzone in Angriff zu nehmen haben. Durch die Ein
stellung der Entnazifizierung, durch die Beendigung 
der Sequestrierung und durch die kürzlich ergangene 
Amnestie ist die Entwicklung unserer neuen demo
kratischen Ordnung in ein Stadium getreten, in dem 
auch die Justiz wieder all die Funktionen auszu
füllen hat, die ihr zukommen. Wenn bisweilen in der 
zurückliegenden Zeit die gesetzlich vorgesehenen 
Garantien für die Rechte des Einzelnen wegen der 
Überlastung der Gerichte nicht peinlich beachtet wer
den konnten, so sind wir der Auffassung, daß wir 
heute so weit sein müssen, daß Richter und Staats

anwälte uneingeschränkt ihre Pflichten und Aufgaben 
zur Wahrung der Rechtsordnung erfüllen.

Mit tiefer Sorge sehen wir, daß durch die Wieder
herstellung des alten reaktionären Justizapparates im 
Westen die Rechtseinheit in Deutschland immer mehr 
gefährdet wird, die nach dem Kontrollratsgesetz Nr. 4 
durch die einheitliche Umgestaltung des deutschen 
Gerichtswesens auf demokratischer Grundlage ge
sichert werden sollte. Wir verlangen zur Wahrung 
der Rechtseinheit in Deutschland, daß in allen Zonen 
sämtliche antidemokratischen Elemente aus dem 
Justizapparat entfernt werden, daß das juristische 
Ausbildungswesen nach demokratischen Grundsätzen 
erneuert wird, daß neue Richter und Staatsanwälte, 
besonders aus den Schichten des werktätigen Volkes, 
herangebildet werden und daß das Volk in weitestem 
Umfang zur Mitwirkung an der Rechtssprechung her
angezogen wird. Wenn auch die Erneuerung der 
Justiz in der Ostzone noch nicht abgeschlossen ist, so 
bieten doch die hier angestrebten und zum Teil schon 
verwirklichten Maßnahmen die Grundlage für eine 
demokratische Umgestaltung der deutschen Justiz und 
für die Wahrung der deutschen Rechtseinheit.

Ich möchte diese Konferenz nicht vorübergehen 
lassen, ohne auf die verhängnisvollen Auswirkungen 
der jüngsten Londoner Beschlüsse, auch im Hinblick 
auf unseren Kampf für die Wiederherstellung der 
deutschen Rechtseinheit, hinzuweisen. Ich glaube, daß 
ich im Namen aller Parteien sagen darf, daß die an 
der Justizerneuerung in der Ostzone arbeitenden 
demokratischen Kräfte bei all ihren Maßnahmen sich 
immer von dem einen großen Gedanken haben leiten 
lassen, nichts zu tun, wodurch von uns aus die 
drohende Aufteilung Deutschlands beschleunigt 
werden könnte. Alles, was wir zum Aufbau der 
demokratischen Justiz in der Ostzone getan haben, 
geschah in Anlehnung an die Potsdamer Beschlüsse, 
die die Besatzungsmächte gemeinsam gefaßt und 
unterzeichnet haben. Die Tatsache aber, daß die 
westlichen Besatzungsmächte die feierlich unter
schriebenen Garantien zur Wahrung der deutschen 
Einheit systematisch außer Kraft gesetzt haben, kann 
für uns nicht Veranlassung sein, ebenfalls von uns 
aus auf die Rechte und Versprechungen zu verzichten, 
die man in Potsdam dem deutschen Volk als natio
naler und staatlicher Einheit gegeben hat. Unser 
Kampf um die Wahrung der deutschen Rechtseinheit 
ist deshalb von unserem Kampf um die Wieder
herstellung der politischen und wirtschaftlichen Ein
heit unseres Landes nicht zu trennen. Durch den 
Volksrat hat sich das deutsche Volk die Waffe ge
schaffen, mit der es den Kampf um die Sicherung 
seiner nationalen Existenz so lange führen wird, bis 
der Wunsch und die Sehnsucht aller Deutschen Wirk
lichkeit geworden ist. Im Justizausschuß des deutschen 
Volksrates werden die demokratischen Parteien die 
Grundsätze für die Demokratisierung der Justiz in 
ganz Deutschland entwickeln, nach denen das in der 
Ostzone so erfolgreich begonnene Werk auch im 
Westen unseres Landes vollendet werden muß. Wir 
richten an alle demokratischen und fortschrittlichen 
Kräfte in ganz Deutschland den Ruf, sich zusammen
zuschließen, um in dem nunmehr beginnenden End
kampf um die Einheit Deutschlands zu einer ge
schlossenen Kraft zu werden, an der die Absichten 
der Feinde unseres Volkes zerschellen müssen. Wir 
kämpfen für das fortschrittliche demokratische Recht 
in der ungeteilten demokratischen deutschen Republik.

Der Kampf der deutschen Justiz gegen die 
Nazi Verbrecher

Von Dr. Ernst Melsheimer,
Vizepräsident der Deutschen Justizverwaltung

Lassen Sie mich, um den S i n n  u n d  Z w e c k  d e s  
B e f e h l s  2 0 1  Ihrem Verständnis recht nahe zu 
bringen, e i n l e i t e n d  zunächst folgendes sagen:

Mehr als drei Jahre sind verflossen, seit das Tau
sendjährige Reich Adolf Hitlers und seiner Ver
brecherbande zusammenbrach unter der Wucht der 
Schläge der alliierten Armeen, der Roten Armee vor 
allem. Das deutsche Volk hat es nicht vermocht, sich 
selbst zu befreien. Für seine Befreiung von außen 
schuldet es seinen Befreiern unauslöschlichen Dank.
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